
Zustimmungsverweigerung zur Kündigung des ...

Sehr geehrte(r) ...,am ... haben Sie das Anhörungsverfahren zur außerordentlichen Kündigung Beförderung von Herrn ... eingeleitet. Nach eingehender Beratung und Erörterung kann die MAV die Zustimmung  nicht erteilen. Sie beabsichtigen Herrn ... wegen der Unterschlagung von 2 Briefmarken im Wert von 2 x 0,60 ct. Es ist zwar richtig, dass der Diebstahl bzw. die Unterschlagung von geringwertigen Sachen eine fristlose Kündigung rechtfertigen.  Dennoch ist bei fristlosen Kündigungen immer auch eine Interessenabwägung durchzuführen. Abgewogen werden muss dabei Ihr Kündigungsinteresse gegen das Weiterbeschäftigungsinteresse des Beschäftigten. Sie haben bei Ihrer Abwägung nicht zu Gunsten des Mitarbeiters berücksichtigt, dass er bereits seit über 15 Jahren als treuer und ehrlicher Mitarbeiter in der Dienststelle ist. Ferner blieb bei Ihrer Entscheidung völlig unberücksichtigt, dass der Mitarbeiter sich zwar die Briefmarken genommen hat um private Briefe zu versenden. Er hat aber einen Zettel im Briefmarkenfach hinterlassen, auf dem er klargestellt hat, dass er sich die Briefmarken genommen hat, aber schon am nächsten Tag für Ersatz sorgen werde. Dies hat er nachweislich auch getan. Deswegen kann die Zustimmung zur Kündigung nicht erteilt werden. 

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift MAV-vorsitzende*r
